Info zum Eintrag von Spenden in die Steuererklärung
Wo wird die Spende eingetragen?
· Spenden werden als Sonderausgaben im Mantelbogen der Einkommensteuererklärung eingetragen (Anlage „Sonderausgaben“, Abschnitt „Zuwendungen: Spenden und Mitgliedsbeiträge“). 
· Sie geben dort die Summe aller im Jahr getätigten Spenden an, getrennt nach Empfängerart (z. B. gemeinnützige Organisation, Partei, Stiftung).

Welche Nachweise sind nötig?
· Bis 300 € reicht ein einfacher Zahlungsnachweis (Kontoauszug, Überweisungsbeleg) aus. 
· Über 300 € ist eine formale Zuwendungsbestätigung („Spendenquittung“) der Organisation erforderlich.


Wichtige Hinweise!

· Spendenquittungen und Zahlungsbelege sollten Sie mindestens bis zur Bestandskraft des Steuerbescheids aufbewahren.
· Prüfen Sie, ob die Organisation ein DZI-Spendensiegel trägt oder im Zuwendungsempfängerregister gelistet ist.
· Auch Sachspenden sind absetzbar, wenn sie einem gemeinnützigen Zweck dienen und der Marktwert angegeben wird.
· Die Spendenbescheinigung kann erst erstellt werden, wenn der Freistellungsbescheid des Finanzamts vorliegt. 
· Für die Steuererklärung werden explizit Spendenbelege angefordert. 


